
NEUJAHRSGRUSS DES  
OBERBÜRGERMEISTERS
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit diesem Jahreswechsel 
geht ein weiteres Jahr zu 
Ende, das stark durch die Pan-
demie geprägt war. Erneut 
kamen viele Bereiche des ge-
sellschaftlichen Lebens zum 
Erliegen. Wichtige persönli-
che Begegnungen und gesell-
schaftliche Ereignisse konn-
ten nicht stattfinden, soziale 
Kontakte und das Miteinander 
in Vereinen und Verbänden 
wurden erneut auf ein Mini-
mum reduziert. Für viele Mit-
menschen überwiegen noch 
immer die Sorgen um 
die eigene Situation, 
die Gesundheit und 
das Wohlergehen 
ihrer Familien. Und 
das ehrenamtliche 
Engagement wurde 
nun schon im zweiten 
Jahr in Folge durch die 
Maßnahmen zur Pan-
demieeindämmung 
auf eine harte Probe 
gestellt. 

Und doch hat das Jahr 
2021 erneut auch ge-
zeigt, wie engagiert 
Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Stadt und seinem 
Ortsteil auch unter einge-
schränkten Bedingungen wa-
ren, indem sie sich für ein Mit-
einander und für ihre Heimat 
einsetzen. Es zeigt sich immer 
wieder aufs Neue: Wir schaf-
fen diese Zeit nur gemeinsam. 
Daher hoffe ich, dass Sie die 
Weihnachtsfeiertage im Krei-

se Ihrer Familien und Freunde 
feiern konnten, um sich aus-
zutauschen und daraus Kraft 
zu schöpfen, für das, was uns 
im Jahr 2022 erwartet.

Lassen Sie uns mit diesem Op-
timismus gemeinsam in das 
neue Jahr 2022 gehen - in 
eine Zeit, die hoffentlich bald 
wieder vom „Miteinander“ be-
stimmt sein wird. Halten wir 
zusammen und freuen uns ge-
meinsam auf gesellschaftliche 
Veranstaltungen, Vereinsak-
tivitäten und auf das soziale 
Miteinander.

Ich wünsche Ihnen ein erfolg-
reiches neues Jahr, mit neuem 
Schwung und Zuversicht für 
Ihre Ziele und Wünsche, mit 
Gesundheit und Glück!

Ihr Oberbürgermeister 
Volker Holuscha
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Unter dem Motto „Gesund 
werden – Gesund bleiben. Ein 
Kinderrecht weltweit“ segne-
ten die Sternsinger der Kirch-
gemeinde St. Theresia Flöha 
am 10. Januar das Flöhaer 
Rathaus. Die Sternsingerak-
tion stellte in diesem Jahr die 
64. Aktion des Dreikönigs-
singens dar. Mit ihrer musi-
kalischen Solidaritätsaktion 
machten die Jungen und Mäd-
chen auf die Gesundheitsver-
sorgung von Kindern in Afrika 
aufmerksam. Die Sternsinger 
gehen von Haus zu Haus, 
schreiben den Segen mit ge-
weihter Kreide an die Türen 
und sammeln 
Geld für Not 
leidende Kinder 
überall auf der 
Welt. Bei der 
Aktion Dreikö-
nigssingen 2022 
wird das En-
gagement der Sternsinger 
beispielhaft an Projekten in 
Ägypten, Ghana und dem Süd-
sudan veranschaulicht, in de-

nen die Gesundheitssituation 
von Kindern dank des Einsat-
zes der Mädchen und Jungen 
in Deutschland verbessert 
werden kann. Flöhas Oberbür-
germeister Volker Holuscha 
war der Besuch der Sternsin-
ger ein wichtiges Anliegen. Er 
bedankte sich im Nachgang 
des Dreikönigssingens bei den 
Kindern für den Segen des 
Hauses. Mit einer Spende un-
terstützte er die Sternsinger 
bei dem Erreichen ihrer Ziele 
im sozialen Engagement. Über 
der Haupteingangstür des 
Rathauses hinterließen sie 
ihre Kreidezeichen „C+M+B“. 

Die Buchsta-
ben bedeuten 
„Christus man-
sionem bene-
dicat – Christus 
segne dieses 
Haus. Vor und 
nach der latei-

nischen Abkürzung ist jeweils 
eine Zahl zu sehen. Die erste 
„20“ und die zweite „22“ ste-
hen für die Jahreszahl 2022.

Sternsinger segnen Flöhaer Rathaus
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Aufgrund § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
kann für diejenigen Steuerschuldner, die 
für das Kalenderjahr die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten ha-
ben, die Grundsteuer durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt werden.
Die Grundsteuerschuldner der Stadt Flö-
ha haben einen Grundsteuerbescheid er-
halten, welcher für alle darauffolgenden 
Jahre gilt. Ein neuer Bescheid wird nur 
erlassen, wenn sich Veränderungen er-
geben.
Hiermit wird auf dem Wege der öffent-
lichen Bekanntmachung die Grundsteuer 
für die Grundsteuerpflichtigen der Stadt 
Flöha festgesetzt, sofern nicht ände-
rungsbedingt ein schriftlicher Grund-
steuerbescheid ergangen ist.
Die Höhe und Fälligkeitstermine der 
Grundsteuer sind dem Ihnen zuletzt zu-
gegangenen Bescheid zu entnehmen.
Zahlen Sie die entsprechenden Beträge 
zu den Terminen auf eines der Konten der 
Stadtverwaltung Flöha, soweit Sie keine 

Ermächtigung zur Abbuchung der Grund-
steuer erteilt haben.

Diese öffentliche Bekanntmachung hat 
die gleiche Rechtswirkung wie ein am 
Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
zugegangener schriftlicher Steuerbe-
scheid.

Innerhalb eines Monats nach dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung können 
Sie gegen diese Steuerfestsetzung Wi-
derspruch erheben. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadtverwaltung Flöha einzulegen. 
Einwendungen, die sich gegen die Steu-
erpflicht überhaupt oder den Steuer-
messbetrag richten, sind ausschließlich 
im Rechtsbehelfsverfahren gegen den 
Steuermessbescheid beim zuständigen 
Finanzamt geltend zu machen.
Durch Einlegen eines Rechtsbehelfes 
wird die Vollziehung des Steuerbeschei-
des nicht gehemmt, insbesondere die Er-

hebung der angeforderten Beträge nicht 
aufgehoben.

Bankkonten der Stadtverwaltung Flöha

Sparkasse Mittelsachsen
DE31 8705 2000 3600 0042 89	  	
BIC:	 WELADED1FGX
 
Deutsche Kreditbank AG
DE25 1203 0000 0001 4090 93 		
BIC:	  BYLADEM1001

Volker Holuscha
Oberbürgermeister
Flöha, 07.12.2021

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG NR. 01/2022 
DER STADT FLÖHA

Grundsteuerfestsetzung für das Kalenderjahr 2022

Gemäß § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz 
(BMG) darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staat-
licher und kommunaler Ebene in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung voran-
gehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 
1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen, soweit 
für deren Zusammensetzung das Lebens-
alter bestimmend ist. Die Geburtsdaten 
der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stel-
le, der die Daten übermittelt werden, 
darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und 
hat sie spätestens einen Monat nach der 

Wahl oder Abstimmung zu löschen oder 
zu vernichten. 

Eine Übermittlung erfolgt laut § 50 Abs. 5 
und 6 BMG nicht, wenn 

-	 die betroffene Person der Übermitt-
lung ihrer Daten widersprochen hat 
oder widerspricht und 

-	 eine Auskunftssperre nach § 51 und  
§ 52 BMG vorliegt.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen bei der 

Stadtverwaltung Flöha 
Meldestelle
Augustusburger Straße 90 
09557 Flöha.

Bereits früher eingelegte Widersprüche 
gegen Auskünfte vor Wahlen gelten fort, 
falls sie nicht an eine bestimmte Wahl 
gebunden waren.

Flöha, 14.12.2021

Holuscha
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG NR. 02/2022 
DER STADT FLÖHA

über Gruppenauskünfte der Meldebehörde vor der Oberbürgermeisterwahl 2022 der 
Stadt Flöha und der Landratswahl 2022 des Landkreises Mittelsachsen und über das 
Widerspruchsrecht
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Auf Grundlage der §§ 162 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 4 und 235 Abs. 4 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom  3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2939) geändert, und in Verbindung mit 
§ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl.  
S. 722), hat der Stadtrat der Stadt Flöha 
in seiner Sitzung am 16.12.2021 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 
Teilaufhebung der Sanierungssatzung

Die Satzung der Stadt Flöha über 
die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets „Plaue/Bernsdorf“ vom 
25.04.1996, öffentlich bekannt gemacht 
am 15.07.1997, zuletzt geändert durch 
die 1. Änderung der Satzung der Stadt 
Flöha über die Erweiterung (um den Be-
reich Alte Baumwolle) des förmlich fest-
gelegten Sanierungsgebietes „Plaue/
Bernsdorf“ vom 22.03.2001, öffentlich 
bekanntgemacht am 28.05.2001 wird 
für einen Teilbereich mit Wirkung zum 
31.12.2021 aufgehoben.

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Teil-
aufhebungssatzung zur in § 1 benannten 
Sanierungssatzung umfasst alle Grund-
stücke und Grundstücksteile innerhalb 

der im beiliegenden Lageplan dargestell-
ten und farblich markierten Abgrenzung. 
Der Lageplan gemäß Anlage A ist Be-
standteil dieser Teilaufhebungssatzung.

§ 3 
Inkrafttreten

Die Teilaufhebungssatzung wird gemäß 
§ 162 Absatz 2 BauGB mit ihrer ortsüb-
lichen Bekanntmachung rechtsverbind-
lich.

Flöha, 20.12.2021

Holuscha
Oberbürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4 der 
SächsGemO:

Sollte diese Satzung unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der SächsGemO zustande gekommen 
sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen.

Das gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,

2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetz-
widrigkeiten widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist
a)	die Rechtsaufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet hat oder
b)	die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach 

Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Flöha, 20.12.2021

Holuscha
Oberbürgermeister

SATZUNG DER STADT FLÖHA
über die Teilaufhebung der Sanierungssatzung für das förmlich festgelegte 
Sanierungsgebiet „Plaue/Bernsdorf“  
(Teilaufhebungssatzung)

Beschluss zur Verwendung der Pau-
schale zur Stärkung des ländlichen 
Raumes im Freistaat Sachsen für das 
Ausgleichsjahr 2021 
Beschluss-Nr.:140/24/2021
Abstimmungsergebnis: Einstimmig (16 Ja- 
Stimmen)

Beschluss aus der 
Stadtratssitzung vom 
25.11.2021 Beschluss zur Teilaufhebung der Sa-

nierungssatzung über die förmliche 
Festsetzung des Sanierungsgebietes 
„Plaue/Bernsdorf“ und zur Fortfüh-
rung der Sanierung im Teilbereich „Alte 
Baumwolle“ 
Beschluss-Nr.:141/25/2021
Abstimmungsergebnis: Mit Stimmen-
mehrheit (18 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Beschluss zur Beteiligung am Projekt-
aufruf 2022 für das Bundesprogramm 

„Nationale Projekte des Städtebaus“ 
Beschluss-Nr.:142/25/2021
Abstimmungsergebnis: Mit Stimmen-
mehrheit (18 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Beschluss zur Ermächtigung des Ober-
bürgermeisters zur Vergabe von Liefer-
leistungen 
Beschluss-Nr.:143/25/2021
Abstimmungsergebnis: Einstimmig (19 Ja- 
Stimmen)

Beschlüsse aus der  
Stadtratssitzung vom 16.12.2021
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Aktenzeichen:	 1.22.4-511201-01/1.81

Das Landratsamt Mittelsachsen erlässt 
– in Wahrnehmung der übertragenen 
Aufgaben der Flurbereinigungsbehörde 
– gemäß § 149 Flurbereinigungsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 546), das zu-
letzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom  
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ge-
ändert worden ist – FlurbG – in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 
Gesetz zur Ausführung des Flurbereini-
gungsgesetzes und zur Bestimmung von 
Zuständigkeiten nach dem Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz vom 15. Juli 
1994 (SächsGVBl. S. 1429), das zuletzt 
durch Artikel 24 der Verordnung vom  
12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geän-
dert worden ist – AGFlurbG – folgende

Schlussfeststellung

Das Verfahren Hennersdorf wird hiermit 
durch folgende Feststellungen abge-
schlossen:

I.	 Die Ausführung nach dem Flurbereini-
gungsplan ist bewirkt.

II.	 Den Beteiligten stehen keine Ansprü-
che mehr zu, die im Flurbereinigungs-
verfahren hätten berücksichtigt wer-
den müssen.

III.	Die Aufgaben der Teilnehmergemein-
schaft Hennersdorf sind abgeschlos-
sen. Die Teilnehmergemeinschaft 
erlischt mit der Zustellung der unan-
fechtbar gewordenen Schlussfeststel-
lung.

Begründung

Die Ausführung des Flurbereinigungs-
plans in der Fassung des 3. Nachtrages 
ist dem Plan gemäß in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht erfolgt. Insbesonde-
re ist das Eigentum an den neuen Grund-
stücken auf die im Flurbereinigungsplan 
und in seinen Nachträgen genannten 
Teilnehmer übergegangen. Den Beteilig-
ten stehen keine Ansprüche mehr zu, die 
im Flurbereinigungsverfahren hätten be-
rücksichtigt werden müssen.

Die Unterlagen zur Berichtigung der öf-
fentlichen Bücher wurden an die dafür 

zuständigen Behörden abgegeben. Das 
Liegenschaftskataster wurde berichtigt.
Es bestehen weder Beitragsverpflich-
tungen der Teilnehmer noch hat die  
Teilnehmergemeinschaft Darlehen zu-
rückzuzahlen, gemeinschaftliche Anla-
gen zu unterhalten oder Grundeigentum 
sowie sonstiges Eigentum zu verwalten. 
Die Aufgaben der Teilnehmergemein-
schaft sind abgeschlossen. Auch dies war 
gemäß § 149 Abs. 1, 2. Halbsatz FlurbG 
festzustellen. Mit der Beendigung des 
Verfahrens durch die Zustellung der  
unanfechtbar gewordenen Schlussfest-
stellung erlischt daher die Teilnehmerge-
meinschaft (§ 149 Abs. 4 und Abs. 3 Satz 
1 FlurbG).

Das Verfahren war daher mit dieser Fest-
stellung abzuschließen (§ 149 Abs. 1,  
1. Halbsatz FlurbG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Landratsamt 
Mittelsachsen, Sitz in 09599 Freiberg, 
einzulegen.

Die Schriftform kann durch die elektroni-
sche Form ersetzt werden. In diesem Fall 
ist das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur 
zu versehen. Die Signierung mit einem 
Pseudonym, das die Identifizierung des 
Signaturschlüsselinhabers nicht ermög-
licht, ist nicht zulässig.
Die Zugangseröffnung für elektronische 
Übermittlung erfolgt über die E-Mail- 
Adresse egov@landkreis-mittelsach- 
sen.de.

Der Widerspruch kann auch durch DE-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter 
sicherer Anmeldung nach dem DE-Mail-
Gesetz erhoben werden. Die DE-Mail-Ad-
resse lautet: 
post@landkreis-mittelsachsen.de-mail.
de

Hinweis: 
Weitere Einzelheiten zur elektronischen 
Kommunikation sind auf der Internet-
seite des Landkreises Mittelsachsen 
unter www.landkreis-mittelsachsen.de/ 
e-kommunikation.html zu finden.

Hinweise

Öffentliche Bekanntmachung

Diese Schlussfeststellung wird in der 
Stadt Augustusburg und den Städten Flö-
ha und Chemnitz sowie den Gemeinden 
Leubsdorf, Grünhainichen und Gornau 
(Flurbereinigungsgemeinden und an-
grenzende Gemeinden) öffentlich be-
kannt gemacht (§§ 6 Abs. 2, 14 Abs. 1, 34 
Abs. 4, 110 FlurbG).

Der Inhalt dieser Bekanntmachung kann 
innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Zeitpunkt der ersten Öffentlichen Be-
kanntmachung auch auf der Internet-
seite des Landratsamtes Mittelsachsen 
auf der Seite des Referates Ländliche 
Entwicklung, Bodenordnung unter der 
Rubrik „Weiterführende Informationen 
– Informationen zu Öffentlichen Be-
kanntmachungen im Internet nach § 27a 
VwVfG“ eingesehen werden.

www.landkreis-mittelsachsen.de/das-
amt/behoerden/referat-laendliche-ent-
wicklung-bodenordnung.html 

Datenschutzrechtliche Hinweise

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 
natürlicher Personen im Rahmen des 
Verfahrens der Ländlichen Neuordnung 
können im Internet unter folgendem Link 
abgerufen werden: 
https://www.laendlicher-raum.sachsen.
de/datenschutz-in-verfahren-der-land-
lichen-neuordnung-9248.html

www.laendlicher-raum.sachsen.de/da-
tenschutz-in-verfahren-der-landlichen-
neuordnung-9248.html

Darüber hinaus sind die Informationen 
auch beim Landratsamt Mittelsachsen, 
Referat Ländliche Entwicklung, Boden- 
ordnung, Frauensteiner Straße 43,  
09599 Freiberg, Telefon 03731 799-1602, 
poststelle.ile@landkreis-mittelsachsen.
de, erhältlich.

Döbeln, den 26. November 2021

gez. Pia Weißenberg
Abteilungsleiterin

FLURBEREINIGUNG HENNERSDORF,  
STADT AUGUSTUSBURG
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Die Polizeidirektion Chemnitz sucht für die ehrenamtliche Tä-
tigkeit in der Sächsischen Sicherheitswacht zuverlässige und 
engagierte Frauen und Männer, welche in den Polizeirevieren 
Chemnitz-Nordost, Chemnitz-Südwest, Freiberg, Mittweida, 
Rochlitz, Aue, Annaberg, Marienberg sowie Stollberg tätig wer-
den wollen. Derzeit sind 62 Frauen und Männer in allen Polizei-
revieren des Direktionsbereiches ehrenamtlich aktiv.
Die Sächsische Sicherheitswacht ist ein bewährtes Beispiel der 
Zusammenarbeit zwischen den Bürgern und ihrer Polizei. Sie er-
möglicht es zuverlässigen Frauen und Männern, die Polizei bei 
der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aktiv zu 
unterstützen und Verantwortung für die Innere Sicherheit zu 
übernehmen.
Die Angehörigen der Sächsischen Sicherheitswacht unterstüt-
zen ihr Polizeirevier insbesondere durch zusätzliche Streifen 
in der Öffentlichkeit und leisten damit einen Beitrag zur Erhö-
hung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Bei verdächtigen 
Vorkommnissen informieren sie ihre Polizeidienststelle oder 
schreiten anlassbezogen ein. Sie sind Ansprechpartner für die 
Bürger und nehmen sicherheitsrelevante Hinweise entgegen, 
die sie an das Polizeirevier weiterleiten. Die Angehörigen der 
Sächsischen Sicherheitswacht sind dafür mit eingeschränkten 
hoheitlichen Befugnissen ausgestattet.

Für die Sächsische Sicherheitswacht können sich Interessierte 
(w/m/d) bewerben, die: 

•	 mindestens 18 Jahre alt sind und das 60. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, 

•	 die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen, 
•	 die erforderliche Zuverlässigkeit (polizeiliches Führungs-

zeugnis ist vorzulegen) besitzen und die Gewähr bieten,  
jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
einzutreten, 

•	 den Anforderungen des Außendienstes gesundheitlich ge-
wachsen sind

Die Bewerberinnen und Bewerber absolvieren nach einem Eig-
nungsgespräch eine 50-stündige Ausbildung mit einer abschlie-
ßenden Prüfung. Sie werden anschließend in ihrem jeweiligen 
Polizeirevier eingesetzt. Die Ausbildung ist für das vierte Quar-
tal 2022 vorgesehen.
Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht dürfen im Mo-
nat bis zu 40 Stunden ehrenamtlich Dienst verrichten. Die Auf-
wandsentschädigung pro Einsatzstunde beträgt 6,00 Euro.

Interessierte sollten sich bis zum 6. März 2022 in ihrem zu-
ständigen Polizeirevier melden, um weitere Informationen so-
wie die entsprechenden Bewerbungsunterlagen zu erhalten. 
Zusätzliche Informationen sind auch unter https://www.polizei.
sachsen.de/de/3620.htm zu finden. (ju)

POLIZEIDIREKTION CHEMNITZ SUCHT NEUE  
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER FÜR  

DIE SÄCHSISCHE SICHERHEITSWACHT

Nach rund 9 Monaten 
Bauzeit, wurde die Stra-
ße Morgenleite kurz vor 
Weihnachten für den 
Verkehr frei gegeben. 
Die Sanierung der rund 
230 m langen Straße 
zwischen Plauberg und 
Schweddey, ist ein Ge-
meinschaftsprojekt des 
ZWA Hainichen, der MIT-
NETZ und der Stadt Flöha. 
Der bereits seit längerem 
geplante grundhafte Aus-
bau, konnte nach Bewil-
ligung der Fördermittel 
(Richtlinie kommunaler 
Straßenbau) umgesetzt 
werden. Restarbeiten (z. B. Fertigstellung Gehweg) sollen wit-
terungsabhängig ab Januar 2022 erfolgen. Im Zusammenhang 
mit dem grundhaftem Ausbau der Straße wurden verschiedene 
Versorgungsleitungen und die Straßenbeleuchtung komplett 
erneuert. Ausführende Baufirma ist die Chemnitzer Verkehrs-
bau GmbH.

Zeitgleich mit der Mor-
genleite wurde ein rund 
160 m langer Abschnitt 
der Talstraße (zwischen 
Augustusburger Straße 
und Rudolf-Breitscheid-
Straße) nach 3-monatiger 
Bauzeit fertiggestellt.
Im Rahmen der Baumaß-
nahme erfolgte die Er-
neuerung der Fahrbahn, 
des vorhandenen Gehwe-
ges und der Straßenbe-
leuchtung. Zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit für 
alle Verkehrsteilnehmer 
wurde zusätzlich ein Geh- 
und Radweg angelegt und 
die Fahrbahn bis zur R.-Breitscheid-Straße verbreitert, um das 
Einbiegen von der Augustusburger Straße aus zu ermöglichen. 
Das Bauvorhaben wurde zum Teil mit Fördermitteln finanziert. 
Ausführende Baufirma war die ATS Chemnitz Asphalt-, Tief- und 
Straßenbau GmbH.
Fotos: Stadtverwaltung Flöha, Bauamt

MORGENLEITE UND TALSTRASSE WIEDER FÜR 
DEN VERKEHR FREI GEGEBEN
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Staatsminister Schmidt: „Sachsen ist Baukultur-Land“

Das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung hat 
den Staatspreis für Baukultur 2022 ausgelobt. Das Thema des 
Wettbewerbes lautet: „ORTE DES MITEINANDERS – LEBENDIG 
UND VERBINDEND“. Der Preis ist mit 30 000 Euro dotiert.

Der Staatspreis für Baukultur wird für herausragende Leistun-
gen auf dem Gebiet der Baukultur in Sachsen verliehen. Er wür-
digt sowohl Werke als auch ihre Urheber. Mit dem Staatspreis 
werden Bauvorhaben ausgezeichnet, die einen sichtbaren und 
erlebbaren Beitrag zur Baukultur in Sachsen leisten. Der Preis 
wird alle zwei Jahre vergeben. Im Jahr 2022 soll der Wettbe-
werb erstmalig unter Berücksichtigung der Schwerpunkte „Ge-
staltung“, „Technik“ und „Innovation“ durchgeführt werden.

Neben dem Staatspreis für Baukultur sind der Staatspreis für 
Ländliches Bauen und der Sächsische Holzbaupreis seit diesem 
Jahr unter dem Dach „Baukultur in Sachsen“ gebündelt. Ziel ist 
es, von Synergien zu profitieren und baurelevante Expertisen zu 
verknüpfen. Das Sächsische Staatsministerium für Regionalent-
wicklung arbeitet deshalb bei der Auslobung des Staatspreises 
eng mit der Architekten- sowie der Ingenieurkammer zusam-
men.

Staatsminister Thomas Schmidt sagte anlässlich der Auslobung: 
„Sachsen ist reich an baukultureller Vielfalt und Tradition. Über-
all prägt das bauliche Erbe die Identifikation mit der Region. 

Baukultur ist ein innovativer Prozess, der verbinden kann. Bau-
kultur verknüpft die Bedarfe von Familien, Unternehmen und 
Vereinen, die Entwicklung unserer Kommunen mit dem Wissen 
der Fachleute. Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam gute Lösun-
gen für das Bauen von heute und morgen finden. Denn die ge-
baute Umgebung prägt unsere Lebensqualität, wie wir wohnen 
und arbeiten.“

Architekten, Freiraumplaner und Ingenieure sind zur Teilnahme 
am Wettbewerb aufgefordert. Gemeinsam mit den Bauherren 
können sie sich mit Bauprojekten und städtebaulich/freiraum-
planerischen Maßnahmen bewerben, die in den letzten sieben 
Jahren fertiggestellt bzw. abgeschlossen wurden. Die mögliche 
Projektauswahl erstreckt sich über die gesamte Bandbreite 
baulicher Aufgaben.

Der Staatspreis für Baukultur wird auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts finanziert. 

Bewerbungen sind bis 28. Februar 2022, 12.00 Uhr aus-
schließlich online über das Beteiligungsportal des Freistaates 
Sachsen möglich: https://mitdenken.sachsen.de/staatspreis- 
baukultur.

Architektenkammer Sachsen
Marén Schober M. A., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Haus der Architekten, Goetheallee 37, 01309 Dresden
Tel.: +49 351 31746-35, Fax: +49 351 31746-30
maren.schober@aksachsen.org
www.aksachsen.org

SÄCHSISCHER STAATSPREIS FÜR  
BAUKULTUR 2022 AUSGELOBT
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Im Internet zu surfen, geht mit Glasfaser schneller denn je. 
Darum treiben der Landkreis Mittelsachsen, Flöha und eins 
den Netz-Ausbau mit Highspeed voran.

Flöha erhält eine Förderung des Bundes und des Freistaates 
Sachsen für das Glasfaser-Netz. 

Eine einmalige Gelegenheit. 

Alle Grundstücks- und Wohnungseigentümer können jetzt ei-
nen Glasfaser-Anschluss beantragen, wenn der Ausbau an ihrer 
Immobilie förderfähig ist. Die Zukunftstechnologie Glasfaser 
steigert den Wert der Immobilie und macht sie attraktiver. 
Die Grundstücks- und Wohnungseigentümer, deren Glasfaser-
Anschluss förderfähig ist, werden dazu von eins angeschrieben. 
Denn bevor das Netz verlegt wird, holt eins die Eigentümer-Ge-
stattung ein, die für den Anschluss notwendig ist. 
Unter eins.de/mittelsachsen können Sie Ihre Gestattung dann 
direkt ausfüllen und an eins versenden.  
Sobald eine Gestattung vorhanden ist, erstellt eins in Zusam-
menarbeit mit dem jeweiligen Eigentümer und einem Bauunter-
nehmen ein Verlege-Konzept für Grundstück und Gebäude. Erst 
im Anschluss daran beginnen die Bauarbeiten. 
Eigentümer, die noch unentschlossen sind, können ihre Immobi-
lie auch später anschließen lassen. Allerdings ist der nachträg-
liche Ausbau kostenpflichtig. 

Sie haben Fragen? 

Wenn der Wechsel ins Glasfaser-Netz Fragen aufwirft, ist ein 
persönlicher Ansprechpartner meist die größte Hilfe. Wer Inte-
resse an einer Beratung hat, kann unter eins.de/termin einen 
persönlichen Termin vereinbaren. 
Um alle Anwohner auf dem Laufenden zu halten, ist eins mit 
Plakatflächen in den Orten präsent. Sie kündigen den Ausbau 
an oder weisen auf bereits verfügbare Glasfaser-Produkte hin. 
Außerdem laden wir Sie zur ersten Informationsveranstaltung 
ein. Gern werden wir vor Ort Ihre Fragen zum Ausbau beant-
worten. 
Die Veranstaltung wird voraussichtlich im Januar 2022 stattfin-
den. 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen 
Entwicklungen genaue Informationen zum Ablauf etwa zwei 
Wochen im Voraus veröffentlichen werden. Auf eins.de/mittel-
sachsen halten wir Sie über Zeit, Ort und Rahmen der Veranstal-
tung auf dem Laufenden. 

Schnelles Internet für Zuhause. 

Um nicht nur die technische Grundlage für superschnelles Glas-
faser zu schaffen, sondern Kunden auch ein günstiges Angebot 
zur Verfügung zu stellen, gibt es eins@home.
Das Produkt von eins bietet bis zu 1.000 Mbit/s ab 9,99 Euro. 
Damit lassen sich große Datenmengen so schnell übertragen 
wie nie zuvor. Serien und Filme sehen beim Streamen gesto-
chen scharf aus und schwanken in der Qualität ihrer Auflösung 
nicht mehr. 

Übrigens: Der Übergang von Ihrem bisherigen Anbieter zu eins 
läuft für Sie völlig sorgenfrei. Wenn Sie einen Vertrag mit eins 
geschlossen haben, übernimmt eins alle weiteren Aufgaben. 

Dazu zählt auch die Kündigung Ihres alten Vertrages – unabhän-
gig davon, wie lange Ihr Vertrag noch läuft. Sie haben zu jeder 
Zeit Zugriff aufs Internet – ohne Übergangszeiten. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf eins.de/mittelsachsen

Auch in diesem Jahr übernimmt die Stadt Flöha zusätzlich zum 
Angebot der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH die 
Entsorgung der Weihnachtsbäume im Stadtgebiet Flöha mit 
dem Ortsteil Falkenau.

Bis zum 21. Februar 2022 besteht die Möglichkeit, den Weih-
nachtsbaum an den bekannten Containerstandorten für die 
Glasentsorgung abzulegen.

Die Weihnachtsbäume sind unbedingt ohne Schmuckreste zu 
entsorgen!

Wer dieses Angebot nicht wahrnehmen kann, dem steht ent-
sprechend des Abfallkalenders des Landkreises Mittelsachsen 
die Entsorgung über die Wertstoffhöfe zu Verfügung. Noch bis 
zum 12. Februar 2022 können die abgeschmückten Bäume kos-
tenfrei dort abgegeben werden.

Auch danach können die ausgedienten Bäume zu den Wert-
stoffhöfen gebracht werden, dann ist jedoch eine Gebühr zu 
entrichten.

ENTSORGUNG  
WEIHNACHTSBÄUME 
2022

WERBUNG

SUPERSCHNELL:  
EINS BAUT DAS GLASFASER-INTERNET  

IN FLÖHA AUS. 



Nr. 01/2022– 15

Sehr geehrte Tierhalter/innen, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhal-
ter/in von Pferden, Rindern, Schweinen, 
Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen und 
Bienen zur Meldung und Beitragszah-
lung bei der Sächsischen Tierseuchenkas-
se gesetzlich verpflichtet sind. 

Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tier-
bestand ist Voraussetzung für: 
-	 eine Entschädigung im Tierseuchenfall, 
-	 die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die 

Tierkörperbeseitigung 
-	 die Gewährung von Beihilfen und Leistungen durch die Tier-

seuchenkasse. 

Der Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter/innen er-
halten Ende Dezember 2021 einen Meldebogen per Post. Sollte 
dieser bis Mitte Januar 2022 nicht bei Ihnen eingegangen sein, 
melden Sie sich bitte bei der Tierseuchenkasse, um Ihren Tier-
bestand anzugeben. 
Tierhalter, welche ihre E-Mail-Adresse bei der Tierseuchenkasse 
autorisiert haben, erhalten die Meldeaufforderung per E-Mail. 
Auf dem Meldebogen oder per Internet sind die am Stichtag  
1. Januar 2022 vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhalten dar-
aufhin Ende Februar 2022 Ihren Beitragsbescheid. 

Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des 
Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsge-
setz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssat-
zung der Sächsischen Tierseuchenkasse, unabhängig davon, 
ob Sie Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten 
Zwecken halten. 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem 
für Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen. 

Bitte unbedingt beachten: 
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen 
zur Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Tierseuchenkas-
se sowie über die Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, 
als gemeldete/r Tierhalter/in u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter 
Tierbestand der letzten 3 Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde 
sowie eine Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbeseitigungs-
anstalt entsorgten Tiere einsehen. 

Sächsische Tierseuchenkasse 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Löwenstr. 7a, 
01099 Dresden 
Tel: 0351 / 80608-30 
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de

TIERBESTANDSMELDUNG 2022
Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK) 

- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
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HILFE FÜR DIE SEELE ÜBER DAS  
PFLEGENOTFALLTELEFON 

Es ist ein einzigartiges neues Angebot, welches es in dieser 
Form in Sachsen bisher noch nicht gibt. Auf Anregung der Mit-
wirkenden im Pflegenetz Mittelsachsen hat der Landkreis Mit-
telsachsen ein „Pflegenotfalltelefon“ ins Leben gerufen. Dieses 
ist seit 1. Dezember 2021 anonym und kostenfrei über die Ruf-
nummer 0800 107 107 7 erreichbar. Unabhängig vom Wohnort 
können sich Betroffene vertrauensvoll an die Telefonhotline 
wenden. Ziel ist es, Menschen die zu Hause pflegen oder ge-
pflegt werden, ein offenes Ohr zu schenken. Damit sollen belas-
tende Situationen abgefangen werden, die unter Umständen zu 
einer großen Überforderung oder Hilflosigkeit führen können. 
Durch die oftmals bestehende „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“, 
bleibt den pflegenden Angehörigen kaum Zeit für sich selbst. 
Hierdurch kann es zu emotionalen Spannungen zwischen den 
Betroffenen und den Pflegepersonen kommen, die über das Ge-
sprächsangebot abgebaut werden sollen. 

Hinter der Telefonhotline steht ein fester Stamm ausgebildeter 
Ehrenamtlicher der EURO Plus Senioren-Betreuung GmbH. Die-
ser Träger wurde vom Landkreis Mittelsachsen mit der Umset-
zung beauftragt, die zunächst befristet ist, bis zum Ende des 
Jahres 2022. „Uns ist jedoch viel an der langfristigen Fortset-
zung des Pflegenotfalltelefons gelegen, sofern sich der Bedarf 
dafür bestätigt.“ sagt Susanne Finck, Koordinatorin des Pflege-
netzes im Landkreis Mittelsachsen. Die derzeitigen Sprechzei-
ten am Mo/Mi/Fr von 14:00 - 18:00 Uhr sowie Di/Do von 13:00 bis 
14:30 Uhr könnten dann gegebenenfalls auch erweitert werden. 
Eine Erreichbarkeit außerhalb der Sprechzeiten wird zusätzlich 
über die Mailadresse pflegenotfall@landkreis-mittelsachsen.de 
angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie über die Home-
page www.landkreis-mittelsachsen.de/pflegenetz. 

Sorgentelefon für pflegende Angehörige ab Mittwoch erreich-
bar 

Die Betreuung von pflege- und hilfebedürftigen Menschen ist 
eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die große Anerkennung ver-
dient. Neben den professionell im Pflegebereich engagierten 
Berufstätigen übernehmen vor allem Angehörige die verant-
wortungsvolle Pflege und Begleitung von Menschen im häus-
lichen Umfeld, auch dann, wenn der Unterstützungsbedarf der 
Betroffenen immer größer wird. Durch die oftmals bestehende 
„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“, bleibt den pflegenden Angehö-
rigen kaum Zeit für sich selbst, für Ruhephasen und den Erhalt 
sozialer Beziehungen. „Nicht selten tritt dabei ein Erleben von 
Überforderung und Hilflosigkeit auf, insbesondere wenn die 
verschiedenen Belastungen zu groß werden“, erklärt Susanne 
Finck vom Pflegenetz Mittelsachsen. 

Dann helfe es manchmal schon, wenn es einen Gesprächspart-
ner gäbe, der zuhört und mit dem man in einen Gedankenaus-
tausch gehen kann. Eben diese Möglichkeit ist im Landkreis 
Mittelsachsen künftig über ein anonymes Pflegenotfalltelefon 
gegeben. Über die kostenfreie und anonyme Hotline können Be-
troffene in seelischen Notsituationen Unterstützung erhalten, 
indem sie sich zu ihrem Anliegen aussprechen und das „Herz 

ausschütten“ können. Finck: „Die Bewältigung familiärer Kon-
flikte soll begünstigt und Gewalthandlungen in der Pflege im 
häuslichen Wohnumfeld vermieden bzw. vorgebeugt werden.“ 
Im Mittelpunkt des Angebotes stünden die seelische Betreuung 
und der Beistand für Menschen, die in der häuslichen Pflegesi-
tuation in eine emotionale Notlage kommen. Bei Bedarf öffnen 
diese persönlichen Kontakte die Möglichkeit zur Inanspruch-
nahme weiterer Hilfen. 
Ab Mittwoch (1. Dezember 2021) ist das Pflegenotfalltelefon 
über die kostenfreie und anonyme Rufnummer 0800 107 107 7 
erreichbar. Umgesetzt wird das zunächst als Modellprojekt an-
gelegte Telefonangebot durch die EURO Plus Senioren-Betreu-
ung GmbH, Auftraggeber ist der Landkreis Mittelsachsen. Die 
Laufzeit ist zunächst bis Ende des Jahres 2022 begrenzt. „Eine 
langfristige Etablierung der Hotline ist allerdings Ziel des Pfle-
genetzes, wie über die Beteiligung weiterer mittelsächsischer 
Institutionen und Gründung eines Netzwerkverbundes“, erklärt 
Susanne Finck. Da das Angebot auf kurzem Wege, unabhängig 
vom Wohnort und unter Wahrung der Anonymität erreich-
bar ist, ergänzt es die bestehenden Versorgungsangebote im  
Rahmen der Entlastung und Unterstützung von hilfe- und pfle-
gebedürftigen Menschen im ländlichen Raum sowie deren An-
gehöriger im Landkreis Mittelsachsen. 

Das Pflegenotfalltelefon richtet sich an pflegende Angehörige 
und Pflegebedürftige jeden Alters in einer häuslichen Pflege-
situation sowie weitere Personen aus dem sozialen Umfeld der 
Betroffenen, die eine Überforderung oder einen Konflikt erle-
ben. 

Das Pflegenotfalltelefon auf einen Blick:

Erreichbarkeit des Pflegenotfalltelefons 

Rufnummer 	 0800 107 107 7 

Sprechzeiten 
Montag/Mittwoch/Freitag 	 von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie 
Dienstag/Donnerstag 	 von 13:00 bis 14:30 Uhr 

Diese Maßnahmen werden mitfinanziert mit Steuermitteln auf 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haus-
haltes. 

Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle unter E-Mail pres-
se@landkreis-mittelsachsen.de gern zur Verfügung. 

Landratsamt Mittelsachsen 
Pressestelle 

Frauensteiner Straße 43 
09599 Freiberg 
Tel. 03731 799-3305
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ORTHOPÄDISCHE PRAXIS IM MVZ FLÖHA ERWEITERT 
SPRECHZEITEN MIT NEUEM FACHARZT FÜR  

ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE
Seit 9. Dezember 2021 unter-
stützt Dr. med. Dirk Siegmund-
Hübsch (39) als Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
das Ärzte-Team des Medizini-
schen Versorgungszentrums 
Flöha der Landkreis Mittweida 
Krankenhaus gGmbH sowie das 
Team im Klinikum Mittweida.
Dr. med. Dirk Siegmund-Hübsch, 
welcher mit seiner Familie in 
Dresden lebt, stammt ursprüng-
lich aus Thüringen, wo er sein 
Medizinstudium in Jena 2008 
abschloss und 2011 promovier-
te. Es folgten Tätigkeiten als 
Assistenzarzt u.a. in Eisenberg, 
in der Uniklinik Göttingen sowie 
im Krankenhaus Friedrichshain in Berlin. Die Facharztausbil-
dung schloss er 2016 erfolgreich in Berlin ab. Als Facharzt war er 
zuletzt im Unfallkrankenhaus Berlin (BG Klinik) mit Anstellung 
im dortigen MVZ tätig.

Mit seinem Dienstbeginn im MVZ Flöha erweitert Dr. med. Dirk 
Siegmund-Hübsch die orthopädische Sprechstunde von drei auf 
fünf Tage pro Woche und führt die derzeit angebotenen Leis-
tungen weitgehend fort. Dabei steht allen Versicherten bei 
entsprechender Indikation unter anderem eine orthopädische 
Grundversorgung, die Behandlung von Rücken- und Gelenk-
schmerzen, Chirotherapie sowie Sonografie des Bewegungsap-
parates zur Verfügung. Zusätzlich zu den genannten Leistungen 
bietet er individuelle Gesundheitsleistungen wie Stoßwellen-
therapie oder Knorpelinjektionen in die Gelenke an.

Um das Spektrum der orthopädischen Leistungen des MVZ Flö-
ha perspektivisch noch zu erweitern, plant der Facharzt einen 
Operationstag pro Woche. Dabei wird er am Klinikum Mittwei-
da insbesondere endoprothetische Operationen der Hüft- und 
Kniegelenke, Arthroskopien der Knie- und Schultergelenke, Fuß-
chirurgie sowie kleinere ambulante Eingriffe durchführen.

Bisher wurden die Patient*innen der orthopädischen Praxis 
durch die Fachärzte Enrico Schönfeld und Carsten Naß betreut, 
die im MVZ Flöha neben ihrem Dienst in der Mittweidaer Klinik 
ambulant tätig waren. Herr Schönfeld wird auch weiterhin ein-
mal wöchentlich in Flöha praktizieren, Herr Naß wird zukünftig 
zu 100 Prozent im Klinikum Mittweida Patient*innen versorgen.

Vorläufige Sprechzeiten der orthopädischen Praxis im MVZ 
Flöha:
Montag: 	 08:00 – 16:00 Uhr (Hr. Schönfeld)
Dienstag: 	 08:00 – 14:00 Uhr (Hr. Dr. med. Siegmund-Hübsch)
Mittwoch:	 08:00 – 14:00 Uhr (Hr. Dr. med. Siegmund-Hübsch)
Donnerstag:	 12:00 – 18:00 Uhr (Hr. Dr. med. Siegmund-Hübsch)
Freitag: 	 08:00 – 14:00 Uhr (Hr. Dr. med. Siegmund-Hübsch)

Praxisanschrift und Kontakt:
Medizinisches Versorgungszentrum Flöha
der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH
Praxis für Orthopädie
Dr. med. Dirk Siegmund-Hübsch
Bahnhofstraße 9
09557 Flöha
Tel.: +49 3726 6190
Fax: +49 3726 782098

Foto: Dr. med. Dirk Siegmund Hübsch (© Ines Schreiber/LMK)

Ansprechpartner für Medien:

Dipl.-Kffr. Ines Schreiber
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH
Hainichener Straße 4 - 6
09648 Mittweida
Tel.: +49 (0) 3727 99 1418
E-Mail: ines.schreiber@lmkgmbh.de

Besuchen Sie uns auch im Netz: www.lmkgmbh.de

Dr. med. Dirk Siegmund Hübsch 
(© Ines Schreiber/LMK)

WERBUNG
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SCHULENTSCHEID DES VORLESEWETTBEWERBS DER 
KLASSEN 6 AN DER OBERSCHULE FLÖHA-PLAUE

Wie es seit nunmehr fast 20 Jahren an unserer Schule Tradition ist, trafen sich am 
26.11.2021 die Klassensieger des Vorlesewettbewerbs, um ihr Können unter Beweis 
zu stellen und den besten Leser oder die beste Leserin in ihrer Jahrgangsstufe zu er-
mitteln. Drei Schülerinnen und Schüler konnten sich klassifizieren und kämpften um 
den Titel des Schulsiegers.

Die Jury bestand aus sechs weiteren Schülerinnen und Schülern und zwei Deutsch-
lehrerinnen. Am Ende überzeugte der Lesebeitrag von Emma-Andrea Lugert aus der 
Klasse 6b. Die Siegerin las eine Passage aus „Gregs Tagebuch 3 - Jetzt reicht‘s!“ von 
Jeff Kinney. Emma las deutlich und fehlerfrei. Sie setzte gekonnt ihre Stimme ein, um 
Gregs manchmal doch echt haarsträubenden Gedanken auch für die Zuhörer nach-
vollziehbar zu machen. Den Vorsprung vor ihren Mitstreitern erlas sich Emma schließ-
lich beim Vortrag des ungeübten Textes, den sie flüssig und sinnentsprechend darbot. 
Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen Emma für die nächste Runde beim Kreisentscheid gutes Gelingen!

WERBUNG

Foto: Antonia List

CORONASCHUTZIMPFUNG FÜR  
BÜRGERINNEN UND BÜRGER DER STADT FLÖHA

Die Stadt Flöha bietet ab dem 13.01.2022 nun auch eine tele-
fonische Terminvergabe zur Coronaschutzimpfung für Bürgerin-

nen und Bürger an. Dabei stehen ab dem 26.01.2022 bis zum 
30.03.2022 jeweils mittwochs Termine für die Impfungen im 
Wasserbau der „Alten Baumwolle“ zur Verfügung. Termine kön-
nen sowohl online unter dem unten angeführten Link oder QR-
Code und telefonisch während der Servicezeiten der Stadtver-
waltung unter der Rufnummer 03726/791-103 gebucht werden. 

Servicezeiten:
Dienstag und Donnerstag	 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
	 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Dieses Angebot kann für Erst-, Zweit- und Auf-
frischungsimpfungen genutzt werden.
Verimpft werden die Impfstoffe von BioNTech/ 
Pfizer und Moderna. 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/
floeha/beteiligung/themen/1027809

Foto: Joshua Petzold
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Dresden, den 01. Dezember 2021 Seit dem vergangenen Jahr 
und der alle Lebensbereiche umfassenden Coronapandemie 
sind wichtige Räume für Beteiligungs- und Selbstbestimmungs-
prozesse junger Menschen stark eingeschränkt oder ganz zum 
Erliegen gekommen. Mit dem Programm „RE:Start JugendRäu-
me“ hat sich die Sächsische Jugendstiftung zum Ziel gesetzt, 
die Wiederbelebung eben jener Freiräume im ländlichen Raum 
zu unterstützen und zu fördern. Dazu stehen vier unterschiedli-
che Förderbausteine (Kit´s) zur Auswahl, die nach den individu-
ellen Bedarfen vor Ort frei gewählt werden können. Mit diesen 
Kit’s werden selbstverwaltete Jugendclubs, freie Jugendinitia-
tiven oder auch Jugendparlamente im ländlichen Raum bei der 
Schaffung, Wiederbelebung oder dem Erhalt jugendlichen Enga-
gements in der Gemeinde unterstützt. 

•	 KIT 1 - JugendRäume schaffen: 
	 Begleitung und finanzielle Unterstüt-

zung bei Neugründung eines selbst-
verwalteten Jugendclubs

•	 KIT 2 - JugendRäume erhalten: 
	 Übernahme von offenen Rechnungen 

für Fixkosten zum Erhalt des Treffs
•	 KIT 3 - JugendRäume wiederbeleben:
	 Finanzielle Unterstützung bei der Um-

setzung einer gewählten Veranstal-
tung oder Aktion für junge Menschen 
(Variante B: mit Jugendlichen in der 
Gemeinde | Variante B: von Jugendli-
chen für die Gemeinde)

•	 KIT 4 - JugendRäume stärken: 
	 Übernahme von Rechnungen für An-

schaffung oder Weiterbildung

„Wir als Sächsische Jugendstiftung se-
hen uns sowohl mit Blick auf unseren 
Stiftungszweck als auch in unserem pro-
fessionellen Selbstverständnis in der Ver-
antwortung, engagierte junge Menschen 
in der Phase der Wiederbelebung von Ju-
gendräumen zu unterstützen, zu stärken 
und zu fördern.“, so die Initiatorin des 
Förderprogramms.
Ziel ist es nicht nur, die Jugendgruppen 
finanziell zu unterstützen, sondern auch 
gemeinsam mit der Gemeinde und Ak-
teuren der Jugendarbeit für eine nach-
haltige Verankerung vor Ort zu sorgen. 
Mögliche entstehende Kosten für die Be-
gleitung von Jugendinitiativen können 
daher von hauptamtlichen Akteuren der 
Jugendarbeit mit bis zu 150€ + Reisekos-
ten pro Jugendgruppe erstattet werden. 

Unkomplizierte Unterstützung für en-
gagierte Jugendliche
Es werden sowohl Neugründungen und 
Erhaltungsmaßnahmen von selbstver-
walteten Jugendclubs, sowie Veranstal-
tungen, Aktionen und Weiterbildungen 

von Jugendinitiativen mit Förderbeträgen von 500 € bis  
1500 € unterstützt. Interessierte Jugendgruppen können sich 
unter www.restart-jugendräume.de für eine Förderung anmel-
den. Anmeldungen um eine Unterstützung, können bis zum 
31.01.2022 erfolgen.

Das Programm „RE:Start JugendRäume“ wurde von der 
Sächsischen Jugendstiftung in Kooperation mit der Sächsi-
schen Landjugend ins Leben gerufen. Diese Maßnahme wird  
mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des  
Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona für Kinder und 
Jugendliche“.

UNTERSTÜTZUNGSPROGRAMM RE:START  
JUGENDRÄUME DER SÄCHSISCHEN  

JUGENDSTIFTUNG LÄUFT AN
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Welche Spuren der letzten 
Jahrhunderte gibt es in mei-
ner Region zu entdecken? Wie 
haben meine Eltern ihre Ju-
gend in unserem Ort erlebt? 
Wo kommen die Namen von 
Häusern, Straßen und Gassen 
her? Welchen Einfluss hatte 
der Nationalsozialismus? Wie 
erlebten meine Großeltern und 
Nachbarn das System der DDR, 

den Fall der Mauer, die Wiedervereinigung und das Leben im 
Umbruch?

Es ist wieder soweit! Das Jugendprogramm Spurensuche der 
Sächsischen Jugendstiftung fördert 2022 erneut bis zu 20 Projek-
te der Jugendgeschichtsarbeit. Mit dem Programm unterstützt 
die Sächsische Jugendstiftung jedes Jahr Projektgruppen, die 
sich auf historische Forschungsreise begeben und die Geschich-
te ihres Ortes oder die der Menschen ihres Ortes beleuchten. 
Bereits zum 18. Mal können sich Jugendgruppen bewerben und 
zu einem „Spurensucherteam“ werden. Voraussetzungen sind, 
dass die jungen Menschen aus Sachsen kommen und hauptsäch-
lich zwischen 12 bis 18 Jahre alt sind. In der Projektzeit werden 
die jungen Teilnehmenden andere Spurensucher*innen treffen, 
um ihre Erfahrungen auszutauschen und im November stellen 
sie ihre erforschten Schätze auf den Jugendgeschichtstagen im 
Sächsischen Landtag der Öffentlichkeit vor. 

Das Jugendprogramm richtet sich an Träger der Jugendarbeit. In 
Ausnahmefällen können Vereine, Kirchgemeinden sowie Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen ebenfalls Projektträger sein. Schu-
len bzw. deren Fördervereine sind antragsberechtigt, wenn es 
sich bei dem Vorhaben um ein außerschulisches Projekt, wie 
AG´s oder Ganztagesangebote, handelt. 

Die Geschichtsprojekte starten am 1. April und enden am  
30. November 2022. Über die Auswahl der Förderprojekte ent-
scheidet im März eine Jury. Unterstützt werden die Jugend-
gruppen mit bis zu 1.800 Euro. Damit können u.a. die Recherche-
arbeiten, Exkursionen und die Dokumentation der Ergebnisse in 
Form von Broschüren, Filmen, Fotobänden, Ausstellungen usw. 
finanziert werden. 

Bewerbungen werden ab sofort bis zum 28. Februar 2022 ent-
gegengenommen. Ausführliche Informationen zum Programm, 
Reportagen von schon entdeckten spannenden Geschichten 
sowie die aktuelle Ausschreibung und Antragsformulare stehen 
auf der Internetseite www.saechsische-jugendstiftung.de unter 
Spurensuche bereit.

Für Beratung und weitere Informationen steht Susanne Kuban, 
von der Kontaktstelle für Jugendgeschichtsarbeit der Sächsi-
schen Jugendstiftung gerne unter 0351/323719014 und spuren-
suche@saechsische-jugendstiftung.de zur Verfügung:

Das Programm Spurensuche wird mitfinanziert durch Steuer-
mittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsi-
schen Landtags beschlossenen Haushaltes durch das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt.

Susanne Kuban
Programm „Spurensuche“
Sächsische Jugendstiftung
Telefon:0351-323719014 oder 0178-6346938
Telefax:0351 3237190 9
Internet: www.saechsische-jugendstiftung.de
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden

JUNGES FORSCHERTEAM GESUCHT! 
Das Jugendprogramm „Spurensuche“ fördert 2022 erneut bis zu 20 Projekte  

der Jugendgeschichtsarbeit

Komm mit uns ins „total verrückte Ferienlager“ 
– wo wir Dinge tun werden, die du noch NIE ge-
macht hast. Zeig uns wer du bist, indem du dein 
Lieblingsoutfit mitbringst und zur Modenschau 
präsentierst. Überzeuge jeden von deinen Fä-
higkeiten, z.B.: bei einem Karaoke-Contest oder 

bei „Limbach sucht den Superstar“. Du hast noch nie in einem 
Bergwerk zu Mittag gegessen? Genau das machen wir. Anschlie-
ßend waschen wir uns den Staub in einem Erlebnisbad wieder 
ab. Sei bereit für einen Tag, der abends beginnt, morgens endet 
und zwischendrin viel Außergewöhnliches und Unerwartetes 
bereithält. Gemeinsam mit deinem neuen Alpakafreund wirst 
du die Limbacher Umgebung entdecken.

Du denkst du bist mindestens so crazy wie wir? Melde dich 
schnell an, denn sowas erlebst du nicht alle Tage. Wir freuen 
uns auf DICH!

Teilnehmerpreis: inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, kom-
plettem Aufenthaltsprogramm und Betreuung durch Jugend-
gruppenleiter

Anmeldung und weitere Informationen:
direkt im Schullandheim Limbach per Telefon 03765 – 30 55 69 
oder
www.schullandheime-vogtland.de 
ferienlager@awovogtland.de

AWO-SCHULLANDHEIM  
„AM SCHÄFERSTEIN“ LIMBACH/V.

20. – 26.2.2022 „Das total verrückte Ferienlager“ 7 - 15 Jahre 199,- €
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Die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Flöha ist am  
16. Dezember 2021 wieder ein kleines Stück moderner gewor-
den. Karsten Leonhardt, Kommunalbetreuer beim regionalen 
Versorger eins, übergab an Flöhas Oberbürgermeister Volker Ho-
luscha (Die Linke) zwei mobile Gaswarngeräte für die Rettungs-
truppe. Sie ersetzen die bisher vorhandenen Geräte dieser Art. 
Zwar erscheinen die beiden Apparate rein äußerlich völlig un-
spektakulär, doch im Notfall können sie unter Umständen das 
Leben der Kameradinnen und Kameraden schützen. „Die Geräte 
kommen in der Regel zum Einsatz, wenn im Brandfall Gebäude 
betreten werden müssen. Sie messen den Erdgasgehalt in der 
Luft und zeigen schließlich an, ob die Explosionsgrenze erreicht 
ist“, erklärte Erdgasexperte Scott Krause vom Meisterbereich 
Flöha. Zudem bekam die Feuerwehr Flöha angeboten, dass die 
Spezialisten des Energieversorgers zu einem späteren Zeitpunkt 

noch eine konkrete Einweisung durchführen. „Das werden wir 
gern in Anspruch nehmen, wenn die Ausbildungsdienste wieder 
turnusmäßig stattfinden können“, sagte der Flöhaer Wehrchef 
Silvio Schindler. Aktuell ist dies wegen der Corona- Situation al-
lerdings nicht möglich. Der aktiven Truppe der Feuerwehr Flöha 
gehören aktuell 52 Personen an, die in diesem Jahr schon zu 
85 Einsätzen ausrückte. Schindler bezeichnet dieses Aufkom-
men als normal. Oberbürgermeister Volker Holuscha freute sich 
unterdessen darüber, dass die beiden Geräte vom Stückpreis von 
1.300 Euro der Wehr zur Verfügung gestellt wurden. „Die Koope-
ration zwischen der Stadtverwaltung und dem Versorger läuft 
seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen reibungslos. So 
lösen wir die anstehenden Aufgaben, wie etwa auf Baustellen, 
stets Hand in Hand“, hob das Stadtoberhaupt hervor. 
kbe

FEUERWEHR FLÖHA  
ERHÄLT ZWEI MODERNE GERÄTE
Versorger eins bietet Schulung für aktive Truppe an

Karsten Leonhardt, Kommunalbetreuer des regionalen Versorgers eins (r.) übergab 
an Oberbürgermeister Volker Holuscha (l.) zwei mobile Gaswarngeräte. 

Oberbürgermeister Volker Holuscha (l.) und Wehrleiter Silvio Schindler (r.) präsen-
tieren die beiden neuen Gaswarngeräte, die der regionale Versorger eins zur Ver-
fügung stellte. Die Geräte wurden durch Scott Krause (2.v.l.) und Karsten Leonhardt 
(2.v.r.) vor der historischen Handdruckspritze übergeben.
Fotos: Knut Berger

WERBUNG
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ENDLICH WAR ES SO WEIT

Wir möchten uns innerhalb von Flöha besser vernetzen und 
kennenlernen! Die Nachbarschaftsplattform „nebenan.de“ bie-
tet die Möglichkeit, eine digitale Nachbarschaft zu gründen. 
Ob Werkzeug ausleihen, Laufpartner:in finden, aussortierte Din-
ge verschenken oder Haustiere betreuen – über die Plattform 

kann sich unkompliziert ausgetauscht 
und unterstützt werden. 
Das Ganze ist kostenlos. Die Plattform ist 
TÜV-geprüft und gibt keine Nutzerdaten 
weiter. Wenn Sie Lust haben mitzuma-
chen, registrieren Sie sich einfach auf 
nebenan.de. Scannen Sie dazu einfach 
den QR-Code oder geben Sie folgenden 
Link in Ihre Suchleiste ein: nebenan.de/
register/sodza-salni 

Über Ihre Adresse werden Sie automatisch unserer Nachbar-
schaft zugeordnet. Für die Eröffnung unserer digitalen Nach-
barschaft in Flöha braucht es mindestens 100 Anmeldungen. 
Wir freuen uns über jeden, der sich anmeldet und die Plattform 
in Zukunft nutzt. Bei technischen Fragen oder Unklarheiten 
kontaktieren Sie uns gern. 

Fragebogen Mehrgenerationenzentrum 
Für das Jahr 2023 planen wir die Eröffnung eines Mehrgenera-
tionen-zentrums im Wohngebiet Sattelgut – einem Treffpunkt 
für alle Altersgruppen, um Kontakte zu knüpfen und sich aus-
zutauschen. Um die zukünftige Nutzung 
gut planen zu können, brauchen wir Ihre 
Unterstützung. Welche Angebote wür-
den Sie wahrnehmen? Was würde Sie 
interessieren? 
Bitte beteiligen Sie sich dafür an unserer 
kurzen Online-Umfrage. Über den QR-
Code gelangen Sie zum Fragebogen. Es 
sind nur drei Fragen, die Beantwortung 
dauert also nicht lange. 
Vielen Dank! 

AWO Quartiersmanagement Flöha-Sattelgut 
Fritz-Heckert-Straße 60, 09557 Flöha 

Noah Zühlke 	 Anja Enge
Tel. 03726 697 91 40 	 Tel. 03726 697 91 42 
Mobil 0162 28 04 697 	 Mobil 01520 82 99 375 
E-Mail: 	 E-Mail: 
n.zuehlke@awo-freiberg.de	 a.enger@awo-freiberg.de

www.awo-freiberg.de/quartiersmanagement

NACHBARSCHAFTSPLATTFORM NEBENAN.DE 

...nach langem Bangen 
und coronabedingten 
Logistikproblemen wur-
de am 15.12.2021 ein 
Sattel-LKW mit großem 

Hänger mit 20 Paletten Weihnachtspäckchen der „Aktion Kin-
der helfen Kindern“ in der Sammeltransportstelle Ehrenfrie-
dersdorf beladen.
Am 16.12.2021 wurden weitere 13 Paletten in Steina zugeladen 
und dann ging endlich die Reise ab nach Albanien, wo zu Weih-
nachten die wertvollen Kinderpakete von den Mitarbeitern der 
Hilfsaktion ADRA an die armen Kinder verteilt wurden.

Wir möchten uns heute bei allen Lehrern, Schülern, Kindergärt-
nern und Kindergartenkindern, allen Eltern, Omas und Opas, bei 
allen Sponsoren, allen zusätzlichen Annahmestellen, bei den 
Strickfrauen aus Oederan, bei den Landfrauen aus Börnichen 
und bei allen aus der Bevölkerung recht herzlich bedanken, die 
bereitwillig viel Zeit opferten, um mitzuhelfen, den Kindern in 
den armen Ländern eine riesengroße Freude zu bereiten.
Dem Gymnasium Flöha und den Kindergärten Flöha und Falke-
nau gilt hiermit ein besonderer Dank.
Wir erhielten auch weiterhin sehr viele Geldspenden, die es er-
möglichten, den Transport zu finanzieren.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in diesem Jahr wieder zur 
Mithilfe begeistern könnten.

2021 wurden bei unserer Paketaktion in Flöha und Umgebung 
224 Pakete mit Ihrer Hilfe gepackt.
Im Lager in Ehrenfriedersdorf trafen trotz Corona über  
1.827 Päckchen ein.
Das bedeutet über 1.800-mal strahlende Kinderaugen zu Weih-
nachten.

Wir wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr!!!

Sabine Pierschel
Die Aktionsgruppe Flöha

Fotos: A. Völker
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HEIMATVEREIN FALKENAU TROTZT DER  
PANDEMIE - FORTSETZUNG

Eine wichtige Rolle für mehrere weitere Projekte spielten zwei 
Falkenauer Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, die eigent-
lich in keinem Zusammenhang zueinander stehen: Zum einen 
der Abbruch eines früheren Wohn- und Geschäftshauses (in 
dessen Erdgeschoss einst das „Oederaner Feinback-Haus – Ein-
kaufscenter Falkenau“ sein Domizil hatte) direkt an der Ein-
bindung der Dorfstraße in die Ernst-Thälmann-Straße, zum 
anderen eine durch ein Baumgutachten erzwungene Fällung 
der beiden „Lutherlinden“ am linken Ufer der Flöha in Höhe der 
Schulbrücke in den Jahren 2019 und 2020. Die Linden-Bäume 
waren im Jahre 1883 durch Falkenauer Bürger aus Anlass des 
400. Geburtstages von Martin Luther gepflanzt worden. Exper-
ten wiesen uns darauf hin, dass eine Neuanpflanzung von Lin-
den an diesem Standort wenig sinnvoll wäre.
Erstens hatten wir also eine Abbruchfläche, für die aus „förder-
technischen Gründen“ nur eine reine Renaturierung erlaubt 
und jegliche Bebauung ausgeschlossen war; zweitens die seiner 
„Lutherlinden“ beraubte kleine Fläche bei der Schulbrücke über 
die Flöha.
Was haben wir daraus gemacht? Die erste Überlegung, auf der 
Abbruchfläche einen Rastplatz für Wanderfreunde zu schaffen, 
zerschlug sich. Wir wurden belehrt, dass auch ein Wander-Rast-
platz ein Bauwerk ist und deshalb für diesen Standort nicht 
infrage käme. Als Alternative ließen wir uns im Rahmen der  
Mitmachaktion „Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlin-
ge“ eine Blühwiese einfallen. Anfang November hat der Bauhof 
der Stadt Flöha auf unsere Initiative hin am Rand der Blühwie-
se zwei neue Linden-Bäume gepflanzt. Die von der Stadt Flöha 
finanzierten Linden wurden übri-
gens genau 500 Jahre nach dem 
Reichstag in Worms gepflanzt, 
auf welchem Martin Luther die 
berühmten Worte „Hier stehe 
ich. Ich kann nicht anders.“ aus-
gesprochen haben soll. An zwei 
kleinen Info-Tafeln – an einer der 
Linden bzw. einem Gesteinsbro-
cken angebracht – kann man sich 
über die Blühwiese und das neue 
Linden-Duo sachkundig machen. 
Direkt daneben stehen ein Bus-
wartehäuschen und einer der 
neuen Orts-Wegweiser. Wie die 
„Freie Presse“ schrieb, hat sich 
das Wartehäuschen – ebenfalls 
durch Initiative unseres Vereins 
– in ein kleines „Schaufenster für 
die Ortsgeschichte“ verwandelt. 
Was steht dahinter? Gewisserma-
ßen unsere Antwort auf den nicht 
realisierbaren Wander-Rastplatz. 
Für die künstlerische Gestaltung 
des Buswartehäuschens wurde 
Jens Ossada gewonnen, Mitglied 
einer Künstlergruppe aus dem Re-
fugium Ehrenberg in Kriebstein. 
Im Rahmen eines im August unter 
seiner Leitung durchgeführten 
Kurses im Bildersprühen wurde 
die Verkleidung des Wartehäus-

chens an der Vorder- und der Rückseite stilvoll besprüht. Für die 
Vorderseite fertigte Ossade auf der Grundlage eines um 1900 
entstandenen Gemäldes den Entwurf einer stilisierten Ortsan-
sicht mit der einstigen Flößerinsel auf der Flöha mit der mäch-
tigen alten Ulme im Vordergrund und der Schulbrücke sowie der 
ehemaligen alten Schule im Hintergrund an. Auf der Rückseite 
des Wartehäuschens befindet sich der Schriftzug „Falkenau“, 
gesprüht im typischen Graffiti-Stil.
Was aber passiert am ehemaligen Standort der „Lutherlinden“? 
Hier spielte uns ein glücklicher Umstand in die Karten. Die Teil-
nahme der Stadt Flöha am diesjährigen Städtewettbewerb 
von enviaM und MITGAS erbrachte eine Spende in Höhe von  
1.200 Euro an gemeinnützige Institutionen der Stadt. Ein Drittel 
der Summe wurde unserem Verein für das Projekt „Bau einer 
Blumenpyramide auf dem Platz an den ehemaligen Lutherlin-
den“ bewilligt. 
Vor allem durch Mike Glöckner und Karl-Heinz Hahn initiiert, 
gibt es in Falkenau inzwischen mehrere liebevoll gestaltete 
Wegweiser durch den Ort, darunter – wie erwähnt – einer zwi-
schen Buswartehäuschen und Blühwiese.
Jetzt warten wir gespannt auf ein hoffentlich pandemiefrei-
es Frühjahr mit einer zum Leben erwachenden Blühwiese und 
unseren beiden neuen „Lutherlinden“ sowie einer Blumenpyra-
mide vom Feinsten, wo die ehemaligen „Lutherlinden“ standen.

Auch an der Ehrenamtsförderung unter dem Motto „Unser 
Verein macht schlau“ haben wir uns beteiligt, wenn auch das 
Endergebnis – eine regionalgeschichtliche Präsentation zur 

Besiedlung unserer engeren Hei-
mat – pandemiebedingt noch auf 
Eis liegt. Ich habe auf der Grundla-
ge der hervorragenden Ortschroni-
ken von Augustusburg unter Regie 
von Manfred Wild, von Flöha, ge-
schrieben von Lothar Schreiter, der 
„Beiträge zur Geschichte der Stadt  
Oederan“ von Werner Ulbricht und 
der Falkenauer Chronik von Her-
mann Seifert mich intensiv mit der 
Besiedlungsgeschichte unserer Hei-
matregion um die Städte Augustus-
burg, Flöha und Oederan und ihrer 
Ortsteile beschäftigt. Entstanden 
sind ein ausführlicher Beitrag als 
Bewerbung für den „Sächsischen 
Landespreis für Heimatforschung 
2020“ und die genannte Präsenta-
tion, die schon im Herbst des ver-
gangenen Jahres den Bürgern von 
Falkenau vorgestellt werden sollte, 
was aber bisher wegen der Corona-
Pandemie leider nicht möglich war. 
Wir hoffen auch hier auf das Früh-
jahr und bieten an, unseren Beitrag 
zur Besiedlung unserer engeren 
Heimat auch Interessierten in den 
Städten Augustusburg, Flöha und 
Oederan vorzustellen.

Hans Weiske

Ein Rück- und Ausblick auf unser Vereinsleben in schweren Zeiten

Das im Sprühverfahren mit historischen Motiven gestaltete Buswartehäus-
chen.

Anfang November pflanzten Mitarbeiter des Bauhofes Flöha die beiden 
neuen Linden-Bäume.
Fotos: Hans Weiske
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Ob als Kurzausflug ins Lausitzer Seenland, als Tagestour durch 
die Sächsische Schweiz oder entlang der Via Regia durch ganz 
Sachsen: Wander- und Pilgertouren werden immer beliebter. 
Der Freistaat Sachsen reagiert auf diesen Trend mit der Förde-
rung entsprechender Initiativen und dem Aufbau einer Wan-
der- und Pilgerakademie. Dafür sind jährlich 300.000 Euro im  
aktuellen sächsischen Doppelhaushalt vorgesehen. 

Tourismusministerin Barbara Klepsch: „Das Interesse an Wan-
dern und Pilgern ist bei allen Bevölkerungsgruppen sehr groß, 
nicht erst seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Daher gibt es 
gerade in diesem Bereich großes Potential, viele Gäste von nah 
und fern zu gewinnen. Auch unter spirituellen Gesichtspunkten 
ist es sehr attraktiv, Sachsen zu Fuß zu entdecken“. 

Im Rahmen eines Kleinprojektefonds können unter anderem re-
gionale Wandervereine, Pilgerinitiativen, Kirchgemeinden und 
Beherbergungsbetriebe jährlich eine finanzielle Förderung von 
bis zu 2.000 € für Wander- und Tourismusinitiativen erhalten. 
„Ihnen soll dadurch ein Teil des Geldes für die Verbesserung 
der touristischen Kleinstinfrastruktur in der Gästearbeit zugu-
tekommen“ betont Jörg Markert, Präsident des Landestouris-
musverband Sachsen e.V. (LTV SACHSEN). Er ruft interessierte  
Akteure dazu auf, sich schnell zu melden. „Auch für dieses Jahr 
gibt es noch die Chance, unbürokratisch Mittel zu beantragen. 
Sachsen soll auch in Zukunft bundesweit als ein namhaftes 
Wander- und Pilgerland gelten“, so der Präsident des LTV SACH-
SEN weiter. 

Anträge für dieses Jahr können noch bis zum 15.12.2021 ein-
gereicht werden. Auch für nächstes Jahr sind Aufrufe geplant. 
Zehn Prozent der Investitionssumme muss dabei als Eigenanteil 
erbracht werden. Beispiele für mögliche förderfähige Vorhaben 
sind die Einrichtung von Rastplätzen oder die Beschilderung 
von Wanderwegen. Insbesondere Hinweistafeln an Kirchen, 
Wegekreuzen oder anderen spirituellen Etappen der Wander-
routen können finanziert werden. Den Antrag und weitere  
Informationen erhalten Interessierte unter https://www.eeb-
sachsen.de/mit-förderung-zum-wander-und-pilgerland.html.

In der neu errichteten Wander- und Pilgerakademie sollen  
Menschen dazu befähigt werden, das Wandern ganz unter-
schiedlichen Zielgruppen in all seinen Facetten zu zeigen, zu 
unterstützen und Anstöße für Wanderungen zu geben. Eine ers-
te neuntägige Ausbildung zum Wanderführer fand Anfang No-
vember in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wanderverband 
statt. Weitere Schulungen sind für das nächste Jahr geplant. 
Dann sollen zum Beispiel auch Wegewarte nach einheitlichen 
Kriterien ausgebildet werden, um die circa 17.000 Kilometer 
digital erfassten Wanderwege in Sachsen noch attraktiver zu 

gestalten. Angehende Pilgerbegleiter lernen in der Akademie, 
Einheimische und Besucher vor allem mit den religiösen und 
spirituellen Aspekten des Pilgerns vertraut zu machen. 

Konzipiert und auf den Weg gebracht wurde die Wander- und 
Pilgerakademie mit Sitz in der Heimvolkshochschule Kohren-
Sahlis vom LTV SACHSEN und der Evangelischen Erwachse-
nenbildung Sachsen. Das gemeinsame Projekt soll neben den  
konkreten Bildungsangeboten auch einen Beitrag zur Vernet-
zung der zahlreichen konfessionsübergreifenden Initiativen 
im Bereich Wandern und Pilgern sowie zur Stärkung der eh-
renamtlichen Strukturen im Freistaat leisten. Als Fallbeispiel  
dafür steht die Weiterentwicklung des ökumenischen Pilger-
weges „Via Porphyria“ mit Unterstützung des Christlich-Sozia-
len Bildungswerkes (CSB). Die Zusammenarbeit mit Vertretern 
von Kirche und Tourismus, mit Vereinen und anderen ehrenamt-
lichen Akteuren aus den sächsischen Regionen ist ausdrücklich 
erwünscht. 

Hintergrund: 
Träger der Wander- und Pilgerakademie Sachsen in Kohren-
Sahlis ist die Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen (www.
eeb-sachsen.de), ein Werk der Evangelisch- Lutherischen Lan-
deskirche Sachsens. Die Arbeit der Wander- und Pilgerakademie 
wird fachlich begleitet vom LTV SACHSEN und von einem Beirat. 
Die Arbeit wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grund-
lage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. 

Kontakt: 
LTV SACHSEN
stellv. Direktorin Andrea Kis
Tel. 0351 49191-12
Mobil 0172 3588112
kis@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.de. 

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft Kultur und 
Tourismus
Jörg Förster, Pressesprecher
Tel.: 0351 564-60620, 
E-Mail: presse.kt@smwk.sachsen.de 
Landestourismusverband Sachsen e.V. (LTV SACHSEN) 

Als Dachverband repräsentiert der LTV SACHSEN rund 4.500 
direkte und indirekte Mitglieder aus dem gesamten Dienst-
leistungssektor. Die breit gefächerte Mitgliederpalette  
unterstützt dabei seine Aufgabe, die Interessen des mittel-
ständisch geprägten Tourismus in Sachsen zu vertreten. Die 
Branche erwirtschaftet in Sachsen einen Jahresumsatz von  
8,1 Mrd. Euro, der 194.000 Menschen Beschäftigung sichert.

SACHSEN UNTERSTÜTZT DEN WANDER- UND 
PILGERTOURISMUS 

Förderung von Initiativen und erfolgreicher Start der Wander- und Pilgerakademie 
Sachsen
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Mike Glöckner und seinen Recherchen ist es zu verdanken, dass 
seit einigen Jahren die Geschichte des Erzbergbaus im Flöhaer 
Ortsteil Falkenau immer mehr in das Bewusstsein der Bevöl-
kerung gerückt ist. Auch 2021 hat sich der 56-Jährige ehren-
amtlich mit der Historie beschäftigt und so manche Stunde in  
diversen Archiven verbracht. „So konnte ich 2021 unter ande-
rem herausfinden, dass auf dem Gelände des heutigen Freiba-
des Falkenau einst ein Erz- und Waschwerk entstehen sollte“, 
sagte Glöckner. Die Pläne seien schon sehr konkret gewesen, 
so weilten unter anderem der Oberbergmeister Wolf Petzold, 
der Bergverwalter Paul Steiger sowie der Oberberghauptmann 
Georg Friedrich von Schönlebe aus Freiberg im Dorf, um sich vor 
Ort zu informieren. „Es gab hier Silber, wobei das Vorkommen 
nicht zu üppig war. Außerdem wurde Zink, Kupfer, Blei und et-
was Arsen abgebaut. Den Aufzeichnungen ist zu entnehmen, 
dass Ende des 16. Jahrhunderts in Falkenau ein Verhüttungs-
zentrum aufgebaut werden sollte. Doch der 30-jährige Krieg 
machte diesem Vorhaben leider ein Ende“, erklärte Glöckner. Er 
sei sehr froh darüber, dass in diesem Jahr der Bergbauwander-
weg fertig gestaltet werden konnte. „Wir bieten auch 2022 auf 
der Strecke geführte Wanderungen an. Dafür kann man sich in 
Falkenau bei Jolsport Schröder sowie im Einzelhandelsgeschäft 
Unser Laden anmelden“, erklärte der Hobbyforscher. Ursprüng-
lich wollte der Außendienstmitarbeiter eines Chemnitzer Werk-
zeughandelsunternehmens als Eisenbahnfan die Geschichte der 

Flöhatalbahn erforschen. „Dabei wurde mir durch Zufall eine 
Karte gezeigt, auf der eine Schmelzhütte am Lehngut Falkenau 
eingezeichnet war. Das war 2006 praktisch der Startschuss für 
meine Bergbau-Forschungen, die ich jetzt unter dem Dach des 
Heimatvereins Falkenau fortführe“, sagte Glöckner. kbe 

HOBBYFORSCHER RÜCKT FALKENAUER  
BERGBAU IN DEN FOKUS

Mike Glöckner vor einer Infotafel am Freibad Falkenau. Auf diesem Areal sollte Ende 
des 16. Jahrhunderts ein Erz- und Waschwerk errichtet werden.
Foto: Knut Berger

Eine weitere Version für die Entste-
hung des Flöhaer Stadtwappens liefert 
die nachfolgende Sage, in deren Mittel-
punkt wieder der nach der ersten Les-
art bekannte Riese mit seinen beiden 
Töchtern Gisa und Lisa steht.

Das Kaffeewasser

Vor sehr, sehr langer Zeit herrschte in unserem heimatlichen 
Gebirge, welches man später das Erzgebirge nennen würde, ein 
Riese mit seinen beiden Töchtern, Gisa und Lisa.
Eines Tages erhielt Papa Riese ein Riesenpaket mit Bohnenkaf-
fee von seinem Riesen-Bruder, aus dem Westen, jenseits des 
Thüringer Waldes, nebst einer Anleitung zur Zubereitung des 
edlen Getränks. Sogleich stattete er seine Töchter Gisa und Lisa 
mit Eimern aus und gebot ihnen, hoch im Gebirge, Wasser aus 
reinen Quellen zu schöpfen, damit der Kaffee besonders gut ge-
länge.
Die Schwestern machten sich lustlos auf den Weg und füllten, 
jede an einer anderen Stelle, das kostbare Nass in ihre Eimer. 
Hand in Hand strebten sie nun wieder talwärts, doch wegen des 
Geländeprofils und ihrer Unbeholfenheit verschütteten sie nach 
und nach einen Teil des Wassers, woraus sich zwei Bächlein bil-
deten, die sich den Weg durch Schluchten, Wald und Flur bahn-
ten. Vater Riese war erzürnt, schimpfte mit ihnen wegen ihrer 
Tollpatschigkeit und schickte sie erneut zum Wasserholen. Aber 
wie das mit Kindern – sogar mit Riesen-Kindern – mitunter so 

ist, wenn sie nicht ganz bei der Sache sind, verschwepperten sie 
auch diesmal einen Großteil des Wassers und aus den Bächen 
wurden zwei ansehnliche Flüsse: die Flöha und die Zschopau.
Der Riese brüllte und überschüttete sie mit einem Schwall üb-
ler Schimpfworte, aus seinem Riesen-Wörterbuch, schließlich  
endete er: „Ihr Nichtsnutze, schon wieder tretet ihr mir mit 
halbleeren Eimern unter die Augen. Was fällt euch ein?“ Da ent-
gegnete Lisa, die beherztere der beiden Schwestern: „Aber Va-
ter, was schimpfst du so, mein Eimer hat doch ein Loch.“ „Und 
meiner auch“, fiel Gisa ein. Der Riese besah sich beide Eimer, 
hielt sie gegen das Licht und schüttelte den Kopf: „Wo sollen 
denn die Löcher sein? Ich sehe keine.“ „Nun, lieber Vater, du 
schaust doch geradewegs hinein“, sagte Lisa „die Löcher sind 
oben, dort wo man das Wasser hineinfüllt.“
Der Riese war von der Schlagfertigkeit seiner Töchter so ver-
blüfft, dass er darauf nichts zu entgegnen wusste. Er brum-
melte noch etwas und kochte sich vom restlichen Wasser den 
ersehnten Kaffee. Infolge des geringen Wasseranteils war der 
Kaffee jedoch so stark, dass es den großen, kräftigen Riesen um-
haute und er an Herzversagen starb (möglicherweise trug auch 
die vorangegangene Aufregung dazu bei).
Gisa und Lisa jedoch fanden Gefallen an den beiden Flüssen und 
halten diese, von den Menschen unbemerkt, stets mit frischem 
Quellwasser am Leben. Hin und wieder geben sie einen gehöri-
gen Schuss des Kaffees aus dem Westen dazu, welchen wir dann 
als braune (nichttrinkbare!) Brühe bei erhöhter Wasserführung 
der beiden Flüsse wahrnehmen können. 
Viele Jahrhunderte später erinnerte man sich an die Mär von 
den zwei Wasserträgerinnen und schuf so das schöne Flöhaer 
Wappen.

Dietmar Wildner

DAS FLÖHAER ORTSWAPPEN IN DER SAGE (2)
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Die Bilanzen der Sportvereine für das vergangene Jahr fallen 
sehr gemischt aus. Denn die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie haben sich negativ bemerkbar gemacht. Doch beim 
Motorsportclub (MC) Flöha blicken die Verantwortlichen nicht 
unzufrieden zurück. „Natürlich musste unser Club auch geplan-
te Rennen und Veranstaltungen absagen. Dennoch haben wir 
unter Beachtung der bestehenden Hygiene - Vorschriften und 
Möglichkeiten unseren Trainingsbetrieb aufrecht gehalten und 
unsere Sportler zu Wettkämpfen geschickt“, sagt MC-Chef Rico 
Näther. Zudem schwimmt der Flöhaer Verein in einer weiteren 
Statistik gegen den Trend: Statt einen Mitgliederschund zu be-
klagen, flatterten Näther immer wieder Anträge für Neuaufnah-
men auf den Tisch. „Entgegen aller Befürchtungen ist unsere 
Mitgliederzahl von 125 jetzt auf 141 gestiegen“, rechnet der 
Vorsitzende zuletzt vor. Aber auch sportlich braucht sich der MC 
Flöha nicht zu verstecken. So hat unter anderem die aktuelle 
Jugendbrigade des MCF erfolgreich an den Gasgriffen gedreht 
und beim Enduro-Jugend-Cup (Sachsenmeisterschaft) richtig 
abgeräumt. So fuhr der neunjährige Max Richter in der 50 ccm-
Klasse auf den ersten Platz. Sein ein Jahr älterer Bruder Paul 
erkämpfte sich in der Klasse 85 ccm den Silberrang. Die beiden 
jungen Talente bekamen die Begeisterung für den Motorsport 
offenbar in die Wiege gelegt. Denn Vater Steve Richter jagte 
einst auch auf der Maschine durchs Gelände. „Eine Zeit lang fuhr 
er mit Marcus Kehr, der damals noch am Anfang seiner Laufbahn 
stand, in einem Team“, erläutert Näther. Die Verbindung zwi-
schen beiden riss nie ab. So wurde Steve Richter auch auf das 
Kinder- und Jugendtraining aufmerksam, das der MC Flöha seit 
einigen Monaten anbietet. Verantwortlich für diese Einheiten 
ist neben Kehr auch Marko Barthel, einem weiteren erfolgrei-
chen Enduro-Piloten mit Flöhaer Wurzeln. „Beide waren nicht 
nur in ihren Karrieren auf internationaler Ebene erfolgreich, 
sondern sind auch lizenzierte Trainer. Sie geben ihr fundiertes 
Wissen nun an den Nachwuchs weiter“, sagt Näther. Dies ver-
anlasste auch die Richters, die in Erlau zu Hause sind, beim MC 
Flöha anzuheuern. Doch nicht nur die Richter-Brüder konnten 
sich beim Enduro-Jugend-Cup Sachsen in den Fokus fahren. So 

gewann Lenny Reimer nach drei Tagessiegen und einem zwei-
ten Rang die Gesamtwertung der 65-er Mopeds. Über 3. Plätze 
konnten sich Simon Delling (11 Jahre/65 ccm) und Lucien Weiß-
wange (15/125) freuen. In der Summe dieser Ergebnisse gewann 
der MC Flöha auch die Mannschaftswertung des Jugend-Cups. 
Für Näther kommen diese Erfolge nicht überraschend, sondern 
sind vielmehr Folge einer zielgerichteten Jugendförderung, 
die jetzt Früchte trägt. „Motorsport ist vielmehr, als nur kräf-
tig Gas geben“, schmunzelt Näther. Dass dahinter harte Arbeit 
steckt, haben Kehr und Barthel den jungen Heißspornen schnell 
deutlich gemacht. So bietet der MCF zum Beispiel regelmäßige 
Trainingseinheiten an, bei denen die Maschinen in den Gara-
gen bleiben. Dann wird in der Sporthalle der Friedrich-Schiller-
Schule beim Krafttraining geschwitzt. „Derzeit arbeiten wir am 
Sportplan für 2022. Auch wenn uns Corona hier und da noch 
bremsen wird, treibt der Vorstand die Planungen voran“, erklärt 
der Chef. kbe

+++ SPORTNACHRICHTEN +++

Talent Max Richter (l.) trainiert unter andern bei Marko Barthel (r.). 
Foto: Knut Berger

Im letzten Hallentraining des Jahres 
wurden unsere jüngsten Sportler von 
Engel und Wichtel überrascht. Für ein 
gemütliches Flair sorgten die vielen Lich-
terketten, die unsere engagierten Traine-
rinnen aufhingen. Jeder Sportler musste 
natürlich auch eine Kleinigkeit zeigen, 
um sich sein Geschenk zu verdienen. 
Manche machten eine Rolle vorwärts, 
andere kletterten die Kletterstange hoch 
oder machten Liegestütze.

Der Kanusportverein Flöha wünscht allen 
ein glückliches, gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2022.

Vereinsleben - MC Flöha ist gut in der Spur

Weihnachtliche Überraschung beim KSV Flöha
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(Kirche Falkenau- Str. der Einheit 3, Ge-
orgenkirche Flöha – Dresdner Str. 8, Ge-
meindesaal Flöha-Plaue – Zur Baumwolle 
17, Hochhaus – Augustusburger Str. 71, 
Auferstehungskirche- Friedhofstr. 1)

Jahreslosung 2022: 
Christus spricht: Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen. � Joh 6,37 

Sonntag, 23.01.
3. Sonntag nach Epiphanias 
08.45 Uhr 	 Gottesdienst in der Auferste- 
	 hungskirche (Sup. Findeisen)
08.45 Uhr 	 Gottesdienst in der Kirche  
	 Falkenau (Pfr.i.R. Butter) 
10.15 Uhr 	 Gottesdienst in der Georgen- 
	 kirche (Sup. Findeisen) 

Dienstag, 25.01. 
09.30 Uhr 	 Gottesdienst im Hochhaus  
	 (Sup. Findeisen) 

Sonntag, 30.01
Letzter Sonntag nach Epiphanias 
08.45 Uhr 	 Gottesdienst in der Auferste- 
	 hungskirche (Sup. Findeisen) 
09.30 Uhr 	 Lobpreisgottesdienst in der  
	 Kirche Falkenau (Team) 
10.15 Uhr 	 Gottesdienst in der Georgen- 
	 kirche (Sup. Findeisen) 

Sonntag, 06.02.
4. Sonntag vor der Passionszeit 
08.45 Uhr 	 Gottesdienst in der Kirche  
	 Falkenau (Sup. Findeisen) 
10.15 Uhr 	 Familiengottesdienst zur  
	 Jahreslosung 
	 (GP Trompelt)

GOTTESDIENSTE 

WELTKREBSTAG AM 4. FEBRUAR: 

Jedes Jahr wird am  
4. Februar mit dem 
Weltkrebstag die Be-
handlung, Erforschung 
und Vorbeugung von 
Krebserkrankungen ins 
öffentliche Bewusstsein 

gebracht. Die Zahl der Menschen, die in 
Deutschland jährlich neu an Krebs er-
kranken, liegt laut Deutscher Krebshilfe 
bei über einer halben Million. Zahlreiche 
Krebspatienten benötigen begleitend 
zu Chemotherapien oder Bestrahlungen 
im Verlauf ihrer Therapien regelmäßige 
Bluttransfusionen. Rund ein Fünftel aller 
aus Spenderblut hergestellten Präpara-
te wird mittlerweile für Krebspatienten 
eingesetzt. Das Engagement vieler Blut-
spenderinnen und Blutspender ist für 
diese Patienten unverzichtbar.

Aber auch für den Spender oder die 
Spenderin selbst haben regelmäßige 
Blutspenden Vorteile. Das Blut wird mit 
jeder Spende auf bestimmte Infektions-
erreger untersucht. Wer drei Mal inner-

halb von 12 Monaten Blut spendet, erhält 
auf Wunsch den sogenannten Gesund-
heitscheck. Im Rahmen des Gesund-
heitschecks werden weitere Blutwerte  
untersucht und dem Spender mitgeteilt. 
Hierbei handelt es sich um Parameter, 
die Aufschluss über mögliche Risiken 
für Herz-Kreislauferkrankungen geben 
können, sowie um Nierenfunktions-
werte. So sorgen regelmäßige Blutspen-
derinnen und –spender für ihre eigene 
Gesundheit vor und helfen durch die 
Auftrennung des gespendeten Blutes in 
drei unterschiedliche Präparate bis zu 
drei schwer kranken oder auch verletz-
ten Patienten. 

Alle Blutspendetermine sind zu finden 
unter https://www.blutspende-nordost.
de/blutspendetermine/
Eine Terminreservierung vorab ist er-
forderlich.

Weitere Informationen werden darüber 
hinaus unter der kostenlosen Hotline 
0800 11 949 11 erteilt. 

Auch nach einer Impfung mit den in 
Deutschland zugelassenen Impfstoffen 
gegen das Corona-Virus ist eine Blut-
spende am Tag nach der Impfung mög-
lich, sofern sich der Geimpfte gesund 
fühlt.
Die Sicherheit auf DRK-Blutspendeter-
minen bleibt aufgrund der umfänglichen 
Hygienemaßnahmen und eines ständig 
an die Entwicklung des Infektionsge-
schehens angepassten Sicherheitskon-
zeptes gewährleistet.

Die nächste Blutspendeaktion in Ihrer 
Region findet statt:

Di 01.02.2022	 14:00 – 19:00
Flöha – Alte Baumwolle-Wasserbau
Claußstraße 3

Di 08.02.2022	 15:30 – 18:30
Falkenau – Volkshaus
Straße der Einheit 26

Blutspender können Krebspatienten helfen – und sorgen mit regelmäßigen Spenden 
für die eigene Gesundheit vor

Gottesdienste jeden Samstag:
09:30 Uhr	 Bibelgespräch
10:30 Uhr	 Predigt

Die Gottesdienste finden zurzeit in Ho-
henfichte „Waldpark“ statt.

Sie sind zu allen Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen herzlich eingeladen.

Gottesdienste der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Einladung der Adventge-
meinde:

DIE NÄCHSTE AUSGABE
ERSCHEINT AM 19. FEBRUAR 2022.
REDAKTIONSSCHLUSS IST DER 
27. JANUAR 2022.
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Der Beginn unseres Kurses für ehrenamt-
liche HospizbegleiterInnen wird verlegt 
auf den 09.03.2022 

Hospizdienste „leben“ nur durch die Hilfe 
Ehrenamtlicher und:

•	 Schenken Sterbenden und Schwerst-
kranken und ihren Familien Zeit und 
Zuwendung

•	 Führen Besuchsdienste durch
•	 Begleiten und entlasten pflegende An-

gehörige
•	 Betreuen Betroffene auf ihrem schwe-

ren Weg durch die Trauer
•	 Sind in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv

Möchten Sie sich engagieren? Dann ist 
eine Ausbildung zur/zum ehrenamtlichen 
Hospizbegleiter/-in für Sie möglicherwei-
se das Richtige.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Neh-
men Sie Kontakt zu uns auf. Wir laden Sie 
zu einem persönlichen Gespräch ein. Da-
bei erhalten Sie unser Anmeldeformular.

Ansprechpartner sind die Koordinatorin-
nen
Anett Mittelbach und Mandy Degen
Bahnhofstraße 8, 09557 Flöha
Telefon:	 03726 / 718551

Bitte auch die Mailbox nutzen!
Fax:	 03726 / 718549
Mail: 	 hospiz@diakonie-floeha.de
	 www.diakonie-floeha.de

HERAUSGEBER
Stadtverwaltung Flöha,
Hauptamt (Pressestelle)
Augustusburger Straße 90; 09557 Flöha
Tel.: 03726 791110, Fax: 03726 791200
E-mail: info@floeha.de
Internet: www.floeha.de

SATZ & DRUCK
Mugler Druck und Verlag GmbH
E-Mail: info@mugler-verlag.de
Akquise: Katrin Gläser, 
Tel.: 03723 499117
Fax: 03723 499177

VERTRIEB
VBS Logistik GmbH
Heinrich-Lorenz-Straße 2 – 4
09120 Chemnitz
E-Mail: mail@wochenendspiegel.de
Frau Hellwig
Telefon: 0371 33200153

Für den Inhalt namentlich gekennzeichneter 
Beiträge zeichnet der jeweilige Verfasser selbst 
verantwortlich.

Für übergebene Beiträge bzw. Vorlagen wird 
keine Haftung übernommen. Die Ausgaben 
werden innerhalb der Stadt Flöha kostenlos 
verteilt. Der Bezugspreis je verlangter Ausgabe 
beträgt 0.50 EUR.

KEIN AMTSBLATT ERHALTEN?

Kostenlose Exemplare gibt es immer in der 

Stadtverwaltung Flöha, Öffentlichkeitsarbeit 

und im Bürgerbüro im Ortsteil Falkenau.

Das aktuelle Amtsblatt finden Sie auch im Inter-

net unter www.floeha.de im Bereich Rathaus 

online. Wir bitten Sie, bei Zustellungsproble-

men das Verteilerunternehmen, die VBS Logistik 

GmbH, Heinrich-Lorenz-Straße 2-4, 09120 Chem-

nitz, Frau Hellwig unter der Telefonnummer 

0371/33200153 zu informieren. Selbstverständ-

lich nimmt auch die Stadtverwaltung Flöha Ihre 

Hinweise unter der Telefonnummer 791 110 ent-

gegen.

Gottesdienste im Monat Januar

3. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 22.01.
16.30 Uhr	 Hl. Messe in Eppendorf
18.00 Uhr	 Hl. Messe in Augustusburg

Sonntag, 23.01.	
09.00 Uhr	 Hl. Messe in Oederan
10.30 Uhr	 Hl. Messe in Flöha

Donnerstag, 27.01.
09.00 Uhr	 Wochentagsgottesdienst in  
	 Flöha

4. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 29.01.	
10.00 Uhr	 Erstkommunionunterricht in  
	 Flöha
16.30 Uhr	 Hl. Messe in Eppendorf
18.00 Uhr	 Hl. Messe in Oederan

Sonntag, 30.01.	
09.00 Uhr	 Hl. Messe in Augustusburg
10.30 Uhr	 Hl. Messe in Flöha

Ein gesegnetes Neues Jahr 2022 sowie 
Gottes Segen für alle Ihre Vorhaben, 
Pläne und Aufgaben wünscht Ihnen und 
Ihrer Familie das Pfarrteam der Pfarrei  
St. Johannis der Evangelist in Freiberg.

Katholische Kirche  
St. Johannis der  

Evangelist Freiberg
Gottesdienststationen Flöha,  
Oederan, Augustusburg und  

Eppendorf

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist außerhalb der Praxissprechzeiten über die 
bundesweite Rufnummer 116 117 erreichbar. 
Für Notfallpatienten wie: akut Erkrankte, Unfallpatienten und Personen in lebens-
bedrohlichen Situationen: Telefon 112

Dienstzeiten jeweils: (Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst)
Montag, Dienstag u. Donnerstag	 19:00 Uhr – 07:00 Uhr
Mittwoch 	 14:00 Uhr – 07:00 Uhr
Freitag durchgängig bis Montag 	 14:00 Uhr – 07:00 Uhr

Augenärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum Chemnitz
Flemmingstraße 4, Haus B
09116 Chemnitz
Telefon: 0371 33333947
Dienstzeiten:
Mittwoch und Freitag: 14:00 Uhr – 21:00 Uhr
Samstag, Sonntag, gesetzl. Feiertage und Brückentage: 09:00 Uhr – 19:00 Uhr

Weitere Informationen oder Änderungen finden Sie unter der Internetadresse: 
www.kvs-sachsen.de

✁

Die Diakonie Flöha informiert:
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